
Mitwirkung «Neuordnung der Allmenden»

AG PSM Bern, schriftliche Stellungnahme vom 7. März 2026


Einleitung


Die AG PSM Bern bedankt sich für die Möglichkeit, sich im Rahmen der Mitwirkung zur Neuord-
nung der Allmenden zu äussern. Der ungeschmälerte Erhalt, die Pflege und die Weiterentwicklung 
der Berner Allmenden als Freiraum im Sinn eines Naherholungsgebiets und Stadtteilparks für die 
Bevölkerung der Stadt Bern liegt im Interesse der heutigen und besonders der künftigen Genera-
tionen.


Wesen und Funktion der Allmenden


Wie aus der Geschichte und dem Namen der Berner Allmenden bereits hervorgeht, dienen die 
Berner Allmenden dem Allgemeingebrauch als landschaftlicher Freiraum. Ober- und unterirdische 
Bauten sind nicht möglich. Auch die dauernde Befestigung von Flächen ist unzulässig.


In Rahmen der Inwertsetzung und Weiterentwicklung der Berner Allmenden sind die Elemente Zu-
gänglichkeit, Adaptierbarkeit, Aneignung, Zentralität, Diversität und Interaktion elementare Para-
meter der urbanen Qualität, welche es zu identifizieren und zu stärken gilt. Hinsichtlich der land-
schaftlichen Qualitäten der Berner Allmenden wird sich die AG PSM Bern im laufenden Prozess 
dafür einsetzen, dass die klimatische Anpassung der Berner Allmenden und ihre Biodiversität im 
im Zentrum der Anstrengungen der Stadt stehen wird. Dabei setzt sie auf eine kurz-, mittel- und 
langfristige Planung durch Stadtgrün.


Nationaler Schutzstatus ISOS und IVS


ISOS


Die Berner Allmenden sind Teil des Inventars der national schützenswerten ISOS-Ortsbilder der 
Schweiz. Als Umgebungszone XXV "mit besonderer Bedeutung" der Stadt Bern wurden sie in der 
Aufnahmekategorie "a" mit dem höchsten Erhaltungziel "a" eingestuft. Die Allmenden werden als 
"grüne Lunge der Stadt" bezeichnet. 
 
Die Aufnahmekategorie "a" ist ein unerlässlicher Teil des Ortsbildes, d. h. unverbaut oder mit Bau-
ten, die der ursprünglichen Beschaffenheit der Umgebung entsprechen (in diesem Fall: keine). 
 
Das Erhaltungsziel "a" bedeutet: Erhalten der Beschaffenheit als Kulturland oder Freifläche. Die für 
das Ortbild wesentliche Vegetation bewahren, störende Veränderungen beseitigen. Erhaltungs-
hinweis: Kein Baugebiet. 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IVS


Ein nationales IVS-Objekt begrenzt die Allmenden auf ihrer Westseite:


Die Papiermühlestrasse wurde mit dem Aargauerstalten Mitte des 18. Jh. angelegt und ist eine 
Repräsentationsstrasse mit landschaftsprägender Doppelallee aus Platanen und Eschen, mehre-
ren Fahrspuren, einem Tramtrassee und zwei Trottoirs.


Ein weiteres nationales Objekt durchquert die Allmenden mittig (Grosse und kleine Allmend):


Die Bolligenstrasse in der Verlängerung des alten Aargauerstaldens ist eine bedeutende histori-
sche Ausfallstrasse und beidseits von typischen Alleebäumen wie Ahorn, Linde (im südlichen Teil 
gegenüber de Springgarten: Esche, Nuss, Buchen und Platanen) verschiedenen Alters gesäumt.


Forderungen


Die AG PSM Bern wünscht die strikte Einhaltung der Inventarziele und keine Bauten, weder ober- 
noch unterirdische, im Perimeter der Allmenden. Ziel einer Weiterentwicklung muss der unge-
schmälerte Erhalt, die Pflege und die Weiterentwicklung der Berner Allmenden als für alle zugäng-
licher Grün- und Freiraum sein.


In diesem Sinn schliesst sich die AG PSM Bern zusätzlich den Bedenken und Forderungen des 
Komitees «Berner Allmenden für alle» an, welche insbesondere sind:


● Einstellhalle: Die Stadt bezeichnet den Prozess der Mitwirkung als ergebnisoffen, koppelt 
ihn jedoch an die geplante neue Einstellhalle. Diese Vorgabe engt die Variantenprüfung, 
die Schutzinteressen und die Gestaltungsfreiheit massiv ein.


● Privatisierung und Exklusivität: Exklusive Profisportflächen, besonders mit dauerhaften 
Einzäunungen, und eventgetriebene Nutzungen widersprechen dem Charakter der Berner 
Allmenden als Allgemeingut und gefährden die freie Nutzung durch die Bevölkerung.


● Verkehrsinduktion und Kommerzialisierung: Unnötige Parkplätze und zusätzliche ver-
kehrliche Erschliessungen (Autobahnanschluss BUGAW /«Eventstrasse») stehen im Wi-
derspruch zu den klimapolitischen und Stadtentwicklungs-Zielen sowie zur Funktion der 
Allmenden als Naherholungsraum. Nach der unmissverständlichen Depriorisierung des 
Bypass-Projekts durch den Bundesrat ist die Realisierung des “BUGAW” (Anschluss Wan-
dorf) ohnehin so gut wie vom Tisch.
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IVS-Objekt BE 1.2

Substanzgrad Nationale Bedeutung, historischer Verlauf 
mit Substanz

IVS-Objekt BE 4.3.1

Substanzgrad Nationale Bedeutung, historischer Verlauf 
mit Substanz



Kernforderungen für die Neuordnung der Allmenden

Die Stadt Bern legt sieben Varianten von drei verschiedenen Projektteams vor. Sie beruhen alle-
samt auf angeblich vorgegebenen Rahmenbedingungen, die zu einer massiven Beeinträchtigung 
der Grossen Allmend (Versiegelung, Zerstückelung, Privatisierung, Kommerzialisierung) führen. 
Wegen diesen Vorgaben ist für uns keine der Varianten als Ganzes überzeugend, sie verstellen 
den Blick auf das Wesentliche. Das Komitee «Berner Allmenden für alle» stellt daher folgende 
Kernforderungen an die Erarbeitung des Nutzungs- und Gestaltungskonzepts der Stadt Bern 
(Phase 3) und nimmt im Anschluss punktuell Stellung zu einzelnen Varianten und Elementen der 
Testplanung.  


● Forderung 1: «Allmenden bleiben Allgemeingut» verbindlich festlegen


Die Stadt soll für die Phase 3 festhalten: Keine dauerhaften Exklusivflächen mit Einzäunungen, die 
öffentliche Nutzung ausschliessen; keine faktische Privatisierung durch Profisport oder Events; 
Nutzungen müssen so organisiert werden, dass die Flächen ausserhalb klar definierter Zeitfenster 
öffentlich zugänglich bleiben. 


● Forderung 2: Varianten für Parkierung gleichwertig prüfen


Die Vorgabe einer Einstellhalle widerspricht einer offenen Variantenprüfung. Es stehen folgende 
Varianten zur Auswahl: (a) Nullvariante ohne neue Grossanlage mit konsequenter Parkplatzreduk-
tion und Verkehrsmanagement zugunsten von Fuss- und Veloverkehr sowie ÖV; (b) Reduktionsva-
riante mit deutlich weniger Parkplätzen; (c) Verlagerungsvariante in bestehende Bauzone, bzw. 
Bestandsinfrastrukturen; (d) nur als letzte Option Varianten mit Unterkellerung im Allmendraum – 
jeweils mit transparentem Vergleich von Verkehr, Klima/Ökologie, Freiraumqualität, Rückbaubar-
keit, Kosten, rechtliche und Verfahrensrisiken. Wir begrüssen die Varianten (a) bis (c) und lehnen 
die Variante (d) ab.


● Forderung 3: Keine Varianten, die zu mehr Verkehr führen


Die Stadt soll in der weiteren Planung klarstellen, dass die Neuordnung der Allmenden nicht zur 
Legitimation von zusätzlicher MIV‑Infrastruktur (BUGAW, «Eventstrasse») dient; BUGAW ist nicht 
länger als Vorgabe für die weiteren Planungen zu betrachten; Drittprojekte (z.B. Massnahmen an 
der A6) sind so zu koordinieren, dass sie nicht zu Lasten der Fläche der Allmenden gehen.


● Forderung 4: keinen exklusiven Profisport, keine baulichen Massnahmen


Trainingsfelder müssen folgende Bedingungen erfüllen: keine dauerhaften Zäune oder Barrieren, 
keine Verschlechterung des freien Zugangs, keine Zusatzbauten mit Event-/Kommerzlogik; Priori-
sierung von Breitensport- und Alltagsnutzung. Zudem ist eine Mehrfachnutzung so auszugestalten, 
dass sie nicht zur faktischen Exklusivität führt.


● Forderung 5: Klimaresilienz und Biodiversität sichtbar erhöhen


Die Stadt soll quantitative Zielwerte definieren (z. B. Entsiegelungsflächen, Baum-/Schattenziel, 
Wasserelemente/Retention, Biodiversitätsräume) und diese Zielwerte in jeder Variante sichtbar 
machen (Flächenbilanz). Klima- und Biodiversitätsmassnahmen dürfen nicht nur «Restflächenver-
wertung», sondern müssen ein Leitziel der Neuordnung sein.


● Forderung 6: Wege- und Zugangssystem («Allmendband») gewährleisten


Die Stadt soll ein durchgängiges, alltagstaugliches Netz für den Fuss- und Veloverkehr definieren, 
das auch bei Veranstaltungen taugt (Umleitungen/temporäre Lösungen), inklusive guter Ankunfts-
orte und barrierefreier Zugänge. 
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● Forderung 7: Mögliches bereits verbindlich planen und finanzieren


Unabhängig von Grossinfrastrukturen sollen ab 2026 kurzfristige Massnahmen umgesetzt werden 
(z.B. Entsiegelung, Beschattung, Mobiliar, provisorische Wege, ökologische Aufwertung, temporä-
re Nutzungsangebote), um die Mitwirkung nicht als «Warteschlaufe» wahrzunehmen.


Zu den einzelnen Varianten und Elementen der Testplanung


● Die Allmenden als öffentliche Grünfläche sichern

Der Charakter der Grossen Allmend als weite, offene Fläche wird durch alle Varianten mehr oder 
weniger stark beeinträchtigt. Dies hat zum einen mit der Vorgabe der abgeschirmten YB-Trainings-
felder zu tun, zum anderen aber auch mit der ausgeprägten Strukturierung und zweckbezogenen 
Aufteilung der Fläche, die alle Varianten vorsehen. Dies steht im Widerspruch mit der ursprüngli-
chen Idee der Allmenden als gemeinschaftlich genutztes Land bzw. im modernen Sinne als öffent-
liche Grünfläche oder als Allgemeingut. Diese ursprüngliche Idee soll die Leitlinie für die Ausarbei-
tung des Gesamtkonzepts (Phase 3) bilden. Eine weitere schleichende Zerstückelung, Privatisie-
rung und Kommerzialisierung ist abzulehnen.


● Biodiversität erhöhen


Auf beiden Allmenden, der Grossen und der Kleinen, ist mehr Biodiversität anzustreben. Die heuti-
ge Bewirtschaftung mit häufig gemähtem Rasen bietet keine namhafte Artenvielfalt. Der fehlende 
Schatten mindert die Aufenthaltsqualität stark. Die Entwicklung sollte in Richtung Stadtpark gehen, 
allenfalls mit dezentem, beweglichem Mobiliar bestückt. 


Schliesslich gilt es festzuhalten, dass die Allmenden im Bundesinventar der schützenswerten 
Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) verzeichnet sind. Ein Umstand, der in der 
Vergangenheit nicht genügend beachtet wurde. Wir fordern daher eine stärkere Beachtung der 
ISOS.


● Nutzung durch die breite Bevölkerung sichern


Neben Flächen für sportlichen und wirtschaftliche Nutzungen ist eine grössere Fläche für vielfälti-
ge, freie Nutzungen von Menschen aller Generationen zu gewährleisten. Die Attraktivität für Nicht-
organisierte muss auf beiden Allmenden dringend gefördert werden. Dies kann etwa durch das 
Pflanzen von Bäumen geschehen, wobei auch dem “Gefühl der Weite” - eine besondere Qualität 
der Grossen Allmend - Rechnung zu tragen ist. 


Das Team Vulkan verfolgt mit seinen Vorschlägen «Landschaftspark» und «Offene Landschaft» 
einen Ansatz, der den Gedanken eines Stadtparks mit grosser offener Grünfläche und Baumpflan-
zungen am Rand aufnimmt. Auch die Beiträge des Teams MOFA «Allmendband +» und Untervari-
ante zielen in diese Richtung. Der Vorschlag «Sport-/Naturallmenden» von Team Extra reduziert 
hingegen die offene Landschaft zu Gunsten von Sportfeldern.


Um die Nutzung der Allmenden durch die breite Bevölkerung zu erhöhen, sind Wegverbindungen 
zwischen den beiden Allmenden, ergänzt mit natürlichen Gestaltungselementen und einer Wasser-
fläche, entscheidend. Das Team MOFA zeigt mit dem Vorschlag «Allmendband +» ein schönes 
Beispiel eines solchen Fussweges, der quer zur Hinteren Allmend und anschliessend durch die 
Kleine Allmend bis nach Ostermundigen führt. Der Weg soll eine hohe Erlebnisqualität aufweisen 
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und zum Teil mit Bäumen beschattet werden. In den Vorschlägen «Klima+» des Teams Extra und 
den Vorschlägen der Teams MOFA und Vulkan sind zudem ausdrücklich Wasserflächen erwähnt, 
z.T. als Feuchtbiotope konzipiert.


Es braucht, wie auch das Team MOFA schliesst, mehr Flächen für nichtorganisierte Bevölkerungs-
gruppen und 	 Biodiversität soll erhöht werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass nicht das 
volle Sportprogramm mit zehn Fussballfeldern (darunter 2 Profifussballfelder), und Rugby-, Ham-
merwerfen- und Hornuss-Feld umgesetzt werden kann (vgl. Vorschlag «Sport-/Naturallmenden). 
So werden in fünf der sieben präsentierten Varianten 1-2 Fussballfelder oder das Feld zum Hor-
nussen aufgehoben. Die Frage, welches Mass an Nutzung der Allmenden dem Sport dienen soll, 
ist in der Phase 3 zu klären.


● Keine zusätzliche Versiegelung


Die Varianten sehen mehrheitlich einen namhaften Bodenverbrauch vor. Insbesondere das unter-
irdische Parkhaus zerstört die Bodenfunktionen auf mehreren Hektaren Fläche. Auch die allfällige 
Realisierung von zusätzlichen Kunstrasenfeldern oder exklusiv genutzten, geheizten und bewäs-
serten Naturrasenfeldern verschlingen massive Flächen (2 zusätzliche Felder entsprechen 1,4 
Hektaren Land). Zusammen mit der geplanten Verbreiterung der Autobahn würde eine riesige Bo-
denfläche ökologisch komplett zerstört - mit entsprechenden Folgen für das Stadtklima. Das wi-
derspricht den städtischen Zielsetzungen, wie sie im Klimareglement und der Energie- und Klima-
strategie festgelegt sind, und ist abzulehnen. 


Die Bodenversiegelung verschärft sich weiter durch die Aufrechterhaltung der Veranstaltungsflä-
chen auf dem Hyspa- und Zirkusplatz. Die Veranstaltungsfläche ragt bis weit in die Schutzzone A 
hinein. In der Testplanung und den Varianten der Planungsbüros wird dieser Umstand als gegeben 
hingenommen. Die Stadt und der Kanton haben für die Bernexpo mit der neuen Festhalle, der 
Aussenraumgestaltung und der geplanten neuen Tramhaltestelle genug Entwicklungspotenzial ge-
schaffen. Die Bernexpo muss nun ihrerseits für Verbesserungen der Aufenthaltsqualität auf der 
Grossen Allmend Hand bieten. Die heutige kommerzielle Veranstaltungsfläche soll ebenfalls zur 
Diskussion gestellt werden. Insbesondere die Veranstaltungen auf Zirkus- und Hyspaplatz müssen 
hinterfragt werden und der steigende Flächenverbrauch auf der Grossen Allmend durch Ausstel-
lungen und Veranstaltungen ist zu stoppen. 


● Einstellhalle bzw. Parkhaus in der Schutzzone A: ein No-Go


Die UBS will 400 Pflichtparkplätze zusammen mit den erwünschten ca. 1’000 PP für Eventbesu-
cher*innen als Einstellhalle unter der Schutzzone A der Hinteren Allmend bauen. Die 400 Pflicht-
parkplätze müsste die UBS eigentlich in der Bauzone des Stadions erstellen. Die UBS plant jedoch 
die Erstellung einer Einstellhalle unter der Grossen Allmend, die im Teil, der in der Schutzzone A 
liegt. 


Die Attraktion des Ganzen ist, dass damit die oberirdische Parkierung auf den Allmenden wegfal-
len würde. Die Einstellhalle läge insbesondere unter dem Hyspaplatz. Dieser Platz war 2013 noch 
grossmehrheitlich grün, wurde aber inzwischen (ohne Baubewilligung) in der Schutzzone A in eine 
Steinwüste verwandelt. 


Der Bau eines Parkhauses ist vom Gemeinderat offenbar bereits beschlossene Sache, die Ent-
scheidung verlief unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne Einbezug der Partizipationsgremien 
und des Stadtrats. Der Gemeinderat muss sich nun den Vorwurf gefallen lassen, die Standorteva-
luation nicht transparent durchgeführt zu haben und einen fait accompli geschaffen zu haben, der 
sich aufgrund der Machbarkeitsstudie fachlich nicht rechtfertigen lässt.
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Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit verzichtet die Variante «Allmend als offene Landschaft» des 
Teams Vulkan auf ein unterirdisches Parkhaus. Stattdessen sollen die Pflichtparkplätze in einem 
oberirdischen, multifunktionalen «Allmendhaus» erstellt werden. Dieses käme an der Stelle der 
heutigen Kunstrasenfelder neben der Eishalle zu liegen. Falls dereinst keine Veranstaltungspark-
plätze mehr benötigt würden, könnten Teile des Allmendhauses anderweitig verwendet werden. 
Solche transformationsfähigen Parkhäuser werden heute schon im Zusammenhang mit der Um-
wandlung von innerstädtischen Parkhäuser in Wohnraum verschiedentlich diskutiert. 


Die Parkierungsfrage auf den Allmenden muss öffentlich diskutiert werden: Dazu gehört eine 
transparente Herleitung der Anzahl Parkplätze, die zum Ersatz der – während vielen Jahren wider-
rechtlichen – Oberflächenparkplätze erforderlich sind. Sowohl Mitglieder der betroffenen Quartier-
kommissionen wie des Stadtrats bzw. der Kommission für Verkehrs, Planung und Stadtgrün (PVS) 
monieren, dass die Herleitung der Ersatzparkplätze nicht nachvollziehbar dargestellt wurde. Es 
gibt offenbar keinen stringente Berechnung der Anzahl der zu erstellenden Pflichtparkplätze. Dies 
bedeutet, dass es bei der Anzahl der zu erstellenden Pflichtparkplätze Spielraum gibt. Zudem wä-
ren die Möglichkeiten einer oberirdischen Parkierung am freiwerdenden Schermenweg zu prüfen.


● Kein volles Rasensportprogramm auf den Allmenden


Die Variante Sportallmenden / Naturallmenden zeigt, dass die Realisierung von zusätzlichen vier 
Rasensportfeldern mehr als die Hälfte der Flächen beider Allmenden beanspruchen würde. Hinzu 
kommen weitere bestehende Veranstaltungsflächen. Eine derartige Flächenbeanspruchung ist zu 
einseitig und verdrängt zahlreiche weitere Nutzungen und Bedürfnisse an den Rand oder exklusiv 
auf die Hintere Allmend. Auch hier würde der Allmenden-Gedanke einer nicht-konkurrierenden 
Nutzung durch die Allgemeinheit aufgegeben.


Die Varianten der Teams MOFA und Vulkan umfassen ein «reduziertes» Sportprogramm mit 8 bis 
9 Fussballfeldern, 2-3 Felder mehr als heute. Die Realisierung von zwei zusätzlichen Rasensport-
feldern ist das Maximum, was die Allmenden an Zusatzbelastung vertragen, insbesondere auf-
grund der Infrastruktur (Netze, Flutlichtanlagen, sanitäre Anlagen), die sie erfordern. Das Team 
Vulkan schlägt in seiner Variante «Allmend als offene Landschaft» ein solches Fussball-Sportpro-
gramm vor. Angedacht ist die freie Bespielung der Felder ohne feste Definition der Nutzergruppen.


● Emissionen durch Bauarbeiten


Eine Umgestaltung wie in allen Varianten vorgesehen ‒ insbesondere die Realisierung des Park-
hauses und von BUGAW ‒ würde das Gebiet über mehrere Jahre zu einer Riesenbaustelle ma-
chen. Insbesondere der Aushub einer neuen mehrgeschossigen Einstellhalle würde sehr viel Platz 
beanspruchen. Die Aufenthaltsqualität auf der nicht direkt betroffenen Fläche wäre massiv einge-
schränkt. 


Fazit

Eine schonende, nachhaltige Weiterentwicklung der Allmenden im Sinne der breiten Bevölkerung 
ist weder mit einer Einstellhalle noch mit einem zu einseitigen Fokus auf Sportnutzung, geschwei-
ge denn mit exklusiven Fussballfeldern vereinbar. Es gilt, ein Gesamtkonzept zu schaffen, das den 
Charakter und die ursprüngliche Bestimmung in den Vordergrund stellt: Die Nutzung durch die All-
gemeinheit. 
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Besten Dank für die Kenntisnahme und Weiterverarbeitung. Wir danken Ihnen für eine kurze 
Rückmeldung und Quittierung unserer Eingabe und freuen uns, wenn Sie uns über die weiteren 
Schritte auf dem Laufenden halten.


freundliche Grüsse


i.V.


Thomas Schneiter


Präsident AG PSM Bern
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